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Kleine Anfrage des Abgeordneten Mario Beger (AfD)
Drs.-Nr.: 719692
Thema: Nachfrage zur Drs. 7t1468 - Handwerksmeister in Sachsen

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: Wie viele Handwerksmeister bal. wirtschaftlich am Markt ak-
tive Handwerksunternehmen gab es in Sachsen ieweils in den
Jahren 2020 und 2021? (Bitte für jedes Jahr aufschlüsseln.)

Nach Angaben der Sächsischen Handwerkskammern gab es im Jahr 2020
zum Stand 31.12.2020 im Freistaat Sachsen insgesamt 41.394 Handwerks-
betriebe. Zum Stand 31.12.2021 gab es in Sachsen 40.420 Handwerksbe-
triebe. Die Zahl der Handwerksunternehmen in Sachsen betrug im Rahmen
der zuletzl verfügbaren Handwerkszählung 2019 insgesamt 35.459 Hand-
werksunternehmen. ZurZahl der insgesamt in Sachsen erwerbstätigen Hand-
werksmeister liegen der Staatsregierung keine lnformationen vor.

Frage 2: Wie viele Auszahlungen des Meisterbonus gab es in den Jah-
ren 2020 und 2021 an Meister, die Handwerk tätig sind und wie
viele Auszahlungen des Meisterbonus gab es in diesen beiden
Jahren insgesamt? (Bifte für jedes Jahr einzeln aufschlüsseln.)

lm Jahr 2020 wurden insgesamt 959 Meisterboni ausgezahlt, darunter 484 an
Handwerksmeister. lm Jahr 2021 wurden insgesamt 970 Meisterboni ausge-
zahlt, darunter 448 an Handwerksmeister. ln der Summe wurden in den Jah.
ren 2020 und 2021 an Handwerksmeister 932 Meisterboni ausgezahlt.

Frage 3: Wie hoch sind die Prüfungsgebühren für die Meisterprüfung in
den einzelnen Handwerkskammern und sind die Zahlen der
HWK Leipzig aus dem Jahr 2015 (siehe Link https:/lwww.hwk-
lei pzig. de/a rti kel/gebueh ren -u nd -kosten-der-meisterpruefu ng-
3,0,41 8.html) noch gültig?
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Laut Gebührenvezeichnis der Handwerkskammerzu Leipzig vom Februar2020 sind die
unter der angegebenen lnternetadresse genannten Prüfungsgebühren richtig. Die Prü-
fungsgebühren aller sächsischen Handwerkskammern können den im lnternet öffentlich
zugänglicnen Gebührenverzeichnissen der Handwerkskammern entnommen werden.

Frage 4: Welche Erkenntnisse liegen der Staatsregierung darüber vor, wie hoch
der Jahresumsatz im zulassungspflichtigen Handwerk in Sachsen je-
weils in den Jahren 2019,2020 und 2021war?

lm Jahr 2019 betrug der Jahresumsatzim zulassungspflichtigen Handwerk in Sachsen
27,46 Milliarden Euro. Daten zum Jahresumsa1zim Jahr 2020 sind erst mit Vorliegen der
Ergebnisse der Handwerkszählung 2020, voraussichtlich ab lll. Quartal 2022vertügbar.

Eine Größenordnung der Umsatzentwicklung in den Jahren 2020 und 2021 lässt sich
aus den Veränderungsraten der Handwerksberichterstattung ableiten. Hiernach stieg der
Umsatz im zulassungspflichtigen Handwerk im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um
1,5 Prozent.

Zu beachten ist, dass die Handwerksberichterstattung eine kurzfristige Konjunkturerhe-
bung ist, in der zahlreiche Schätzungen für Quartals- und Jahresmelder sowie umsatz-
steuerliche Organschaften enthalten sind. Zudem sind in den Quartalserhebungen der
Handwerksberichterstattung für das Jahr 2020 die neuen zulassungspflichtigen Gewer-
bezweige noch nicht einbezogen. Die Umstellung erfolgte erst mit dem Berichtsjahr
2021. Auch wurde ab dem Berichtsjahr 2021 eine neue Basis für die Messzahlen als
Ergebnis der Erhebung festgelegt (Basis 2020=100). Dadurch ist zwar ein Vergleich des
Jahres 2021 mit dem Jahr 2020 möglich, allerdings nicht mit den Vorjahren. Für die Be-
rechnung'der neuen Basis 2020=100 wurden die neuen zulassungspflichtigen Gewerbe-
zweige einbezogen, um in den Folgejahren die Gewerbezweige miteinander vergleichen
zu können. lm Jahre 2021 lag der Umsatz nach vorläufigen'Angaben (endgültige Daten
liegen erst im Juli2022 vor) auf dem Niveau des Vorjahres.

Mit freundlichen Grüßen

in Vertretung

--<)
Katja Meier
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